
Tex t t eil 

In Ergänzung der Planzeichnung wird gern. § 1 Aba. 1 BBauG in Verbindung mi~ 
der BNutzVO und LBO in dem schwarz umrandeten Gebiet festgesetzt. 

I. ) en 

1.00 Bauliche Nutzung 

1.01 Art der baulichen Nutzung 
§§ 1 - 15 BNutzVO 

Baugebiete 

WA Allgemeines Wohngebiet 

Z 

I 

11 

1.02 Maß der bauliohen Nutzung 
§§ 16 - 21 BNutzVO 

GHZ 

0,4 
0,4 

GFZ 

0,5 

0,8 

1.03 Ausnahmen im Sinne von § 4 (3) BNutzVO sind entsprechend § 1 (5) BNutz' 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

1.04 

1.05 

1.10 

1.20 

Garagen. 
(§ 12 BNutzVO) 

Nebenanlagen, 
(§ 14 BNutzVO) 

Bauweise, 
(§ 22 BNutzVO) 

Gebäudestellunga 
(§ 9 (1) 1 d. BBauG) 

Höhenlagen der baulichen Anlagen: 
(§ 9 (1) d BBauG) 

11.) en: 

sind nur innerhalb der überbaubarl 
Grundstücksflächen bzw. in den da' 
für besonders ausgewiesenen Stelll 
zulässig. Zwischen der Ga~agenaus ' 
fahrt und der öffentlichen Verkeh 
fläche ist ein Mindestabstand von 
5,00 mtr. einzuhalten. Gesamtläng 
der Garage max. 7,5 mtr. 
sowei t Gebäude (z .B. Ge'schirrhütt 
in den nicht überbau baren Grund
stücksflächen nicht zulässig. 

offen 

Die im Plan angegebenen Pfeilri 
tungen sind für die Firstrichtu 
der Hauptgebäude bestimmend. 

Die Erdgeschoßfußbodenhöhe wird 
max. 0,6 mtr. über der ausgebau 
Straße festgesetzt. 

2.00 Gebäudehöhe (Höchstmaß zwischen Geländeoberkante und dem Schnittpunk 
Außenwand und Dachhaut) 

für I 

für 11 

max. 3,40 mtr. 

max. 6,20 mtr. 



.., 

2.10 
{ . d b' u einer Höhe von max. 0,5 m Aufschüttungen und Abgrabun~en 81n 18 Z . 

zulässig. Die Baugrundstüoke' sind dabei aufe1nander abzustimmen. 

2.20 Dachforml für Hauptgebäude als Satteldach 

Dachneigung bei Z 11 

Deckblatt • 

Die Zi:ff. I1 Abs. 2.20 des Textteils zum Bebauungsplan ttIm Brühl" wird wie 
folgt geändert: 

ttDachaufbauten sind nur als Ausnahme zulässig. Auf jeder Dachseite ist nur ein 
Dachaufbau zulässig, dessen Länge höchstens 1/3 der Gebäudelänge betragen und 

essen Höhe 1,50 m nicht überschreiten darf". 

Blaustein, den 29.09.1986 Ortsbauamt Blaustein _ 

NigBt 

Die Rnclerung In gruner 
/ . 

Fort: e b e urkundet 

255.71 



111. Nachrichtliche :~ 'tsetzu~ '~~ 

Laut Schreiben des Straßenbauamte ~ Gci8 1; ~ ~en vom 26. April 1971 
AZ 1487 sind folgende Festsetzungen binaef! c vorGeschriebens 

1.) Vom Fahrbahnrand de:' :: :7 (., ist mi r; ,jeelichen Rochhauten ein Min
destabstand von 15 ' r . €lJl'~(' ~ nlt8n. 

2. ) Abwasser und 01- ':" }i: chenwasser alle: c em Bnuc;rundstück darf der Ver
kehrsstraße ur ~ i h ren Nebenanlage~ nicht zUGeführt werden. Es ist 
zu S8ir,meln und der bestehenden Ortskanalisation zuzuführen. 

Die ,_ , tl. Aufgrabung de y
, Verkehrsst:taBe zur Verle,c;ung von Abwasser

und Versorgunr,slei tun{'Sen Lot nicht zulässiG. Erforderliche Anschlüs
se sind auß e ~~ !·'.:. b der StrRßenfliiche an hestehenden Leitungen vor
zunehmen. 

4.) Für eine etwa vorgesehene Einf riedieung des Grundstückes ist die 
Vorl afP eines entsprechenden P au~esuchs er~orderlich. 

5.) An de r ~ in mündung der ~r schließunßsstraße in die K 776 ist ein Sicht
feld \TC : , ":/50 mtr. r zw. 15/8:' mtr. von Sichthindernissen jeder Art . 
(Beb c',: l.. . ; , BepflanzUl. ,,; , Einfr~~edil'Sung usw.) freizuhalten (entspre
chend ~i r ~ raBung im Lac eplan). 

6.) Auffüllungen und Abgrabungen ~egen die VerkehrsstrBße sind nicht 
statthaft. 

10. ) 

11. ) 

Von d en E: ' ,lf,'rundstücken t,' z: :;: zur K 776 weder -~ln unmJ.l;1; e.lua.r-er ,UU

gang noch eire unmittelbare Zufah:;t angelegt werden. Bestehende un
mi t t c !. ~<" re G~', t~rzufahrten sind vor Baubeginn zu beseitigen. 

;-_.~ . -..- . 

Um zu v ~'rh i.-. c. ern, daß der Fe ldwee 84- e,benfal18 bei der Erschließung 
des -'!oh '.geb i.p tes mitbenützt wird, wird der Feldweg 84 an der Ein- ' . 
mündung der K 776 und an der Per0hrungsstelle mit der Wohnstraße 
durch ein Sperrschild'mit dem Zusatz "Ausgenommen Zufahrt für land
wirtschaftliche Anlieger" abgeschirmt. 

Die .x sbildune der Einmündun~ der Erschließun~sstraße in die K 776 
hat n acn den Vorschriften der RAL - K, 1969 zu erfolgen. 

Durch die 3E;. ' ~ ~JUng des die Verkehrsstraße berührend.en Geländes darf 
der Abfluß des Oberflächenwassers von der K 776 nicht verändert wer
den. Falls durch Auffülluneen usw. Veränderungen an bestehenden Ent
wässerunp,sanlagen der K 776 erforderlich werden, müssen diese auf 
Kosten des Anliegers ausgeführt werden. 

Mit den Einzelbauvorhaben darf erst begonnen werden, wenn die ge
plante Erschlie S~ ngsstraße mindestens insoweit angelegt und ent
sprechend befest i., t ist, daß Zugang und Zufahrt über diese Straße 
möelicr ist. 
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